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Bregenz, 12. Jänner 2024 

Einsatz ausländischer Assistent/innen im Rahmen des bilateralen 

Fremdsprachenassistenzaustausches 2024/2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Im Zuge des bilateralen Fremdsprachenassistenzaustauschs ist im Schuljahr 2024/2025 die 

Zuweisung von Fremdsprachenassistent/inn/en (FSA) aus Belgien, Frankreich, 

Großbritannien, Italien, Kroatien, der Republik Irland, Russland, Schweiz, Slowenien, 

Spanien und den USA vorgesehen. 

Ansuchen der Schulen um Fremdsprachenassistent/inn/en: 

Alle Bedarfsmeldungen für FSA werden ausschließlich über das Portal 

www.weltweitunterrichten.at entgegengenommen. Die Antragstellung für die Schulen ist 

bereits möglich und läuft längstens bis 31. Jänner 2024. 

Ein voller Assistenzeinsatz umfasst bei allen FSA 13 Wochenstunden, wobei in den meisten 

Fällen eine Mitverwendung an einer zweiten Schule vorgesehen ist. Eine Mitverwendung 

an Pflichtschulen ist nicht möglich, da hierfür der Bund die Kosten nicht tragen kann. 
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Berichte der Schulen 

Spätestens am Ende des Unterrichtsjahres sind die Berichte über die Tätigkeit der 

Fremdsprachenassistent/inn/en von den Schulen (Stamm- und Mitverwendungsschule) in 

das Portal www.weltweitunterrichte.at einzugeben. 

Verlängerungsanträge der Assistent/inn/en: 

Allfällige Anträge von FSA um eine Verlängerung über das Portal 

www.weltweitunterrichten.at werden von der jeweiligen Schulleitung befürwortet oder 

abgelehnt; letzter Termin für die Befürwortung ist der 29. Februar 2024. 

Achtung: Ein Verlängerungsantrag ersetzt das generelle Ansuchen um eine Assistenzstelle 

nicht. Diese Ansuchen sind von den Schulen jedes Jahr neu einzureichen. 

Die Kurzanleitung für Schulen ist diesem Schreiben angehängt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Bildungsdirektion 

Mag. Anna Matha 
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